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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Jugendhilfeausschuss 20.05.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 09.06.2021 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Der Beschlussvorschlag bzw. die Anlage wird wie folgt geändert bzw. ergänzt: 

 

01 

Die Anlage 1 „Privatrechtliche Entgelte für die Verpflegung in den Kindertageseinrichtungen in 

Trägerschaft der Landeshauptstadt Erfurt -Essengeld KitaEF-“ wird beschlossen. 

 

02 (neu) 

Die den „Privatrechtlichen Entgelte für die Verpflegung in den Kindertageseinrichtungen in 

Trägerschaft der Landeshauptstadt Erfurt -Essengeld KitaEF-“ zugrunde liegende Kalkulation 

(Anlage 2) wird dahingehend geändert, sodass im Jahr 2021 291.360 statt 270.000 

Verpflegungstage als kalkulatorische Grundlage zugrunde angenommen werden. 

 

03 (neu) 

Der Stadtrat bestätigt den Beschluss zur Drucksache 2012/18 „Handhabung des Thüringer 

Kindertageseinrichtungsgesetzes bei der Zuordnung von Verpflegungs- und Betriebskosten“ als 

maßgebend für die Berechnung der Verpflegungsentgelte. 

 

04 (neu) 

Die „Privatrechtlichen Entgelte für die Verpflegung in den Kindertageseinrichtungen in 

Trägerschaft der Landeshauptstadt Erfurt -Essengeld KitaEF-“ sind zukünftig jährlich zu evaluieren 

und spätestens alle zwei Jahre anzupassen. 

 

 

  

 

Fraktion SPD 

    

Titel der Drucksache: 

Antrag der Fraktion SPD zur Drucksache 

0270/21 - Privatrechtliche Entgelte für die 

Verpflegung in den Kindertageseinrichtungen 

in Trägerschaft der Landeshauptstadt Erfurt 
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 Ä./E.-Antrag  

zur DS-Nr.: 0270/21 
 

Stadtrat öffentlich 
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05 (neu) 

In jeder Evaluierung sind auch Möglichkeiten und Maßnahmen (z.B. zentralisierte Beschaffung) 

zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit zu betrachten und dem Jugendhilfeausschuss vorzulegen. 

 

06 (neu) 

Der Stadtelternbeirat (STEB) ist in den Prozess einzubeziehen. 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

04.05.2021, gez. i.A. xxxxxxx   

Datum, Unterschrift 
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